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(54) Innenraumleuchte

(57) Es wird eine Innenraumleuchte in Flachbauwei-
se beschrieben, die im Wesentlichen gekennzeichnet ist
durch ein mittig und zwischen zwei Endteilen angeord-
netes Trägerhohlprofil (1) mit innen liegendem Aufnah-
meraum (17) und außen liegenden Reflexionsflächen
(18,19,20,21) für zwei zum Trägerprofil (1) benachbart
und dazu parallel verlaufende Leuchtstofflampen (2,3)
sowie beiderseits des Trägerprofils (1) vorgesehene,
sich bis zur Seitenbegrenzung der Leuchte erstreckende

und durch die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) ge-
schlossene Lichtführungskammern (6,7), wobei die sich
im Bereich des zentralen Trägerprofils (1) gelegene ma-
ximale Höhe der Leuchte in Richtung der Leuchtenränder
(11) etwa bis auf die Dicke der die raumseitige Lichtaus-
trittsfläche (13) bildenden Komponenten (8,9,10) vor-
zugsweise kontinuierlich abnimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte, insbeson-
dere Innenraumleuchte in Flachbauweise mit zumindest
zwei mittensymmetrisch angeordneten, sich im Wesent-
lichen über die jeweilige Leuchtenlänge erstreckenden,
beidendig gesockelten Leuchtstofflampen sowie in tra-
genden Gehäuseteilen gehalterten raum- und/oder dek-
kenseitig gelegenen Lichtaustrittsflächen.
[0002] Leuchten dieser Art sind beispielsweise be-
kannt aus der EP 1 338 845 A2 und der DE 199 61 491 A1.
Bei diesen bekannten Leuchten sind die Leuchtstofflam-
pen in randseitig gelegenen Gehäusebereichen ange-
ordnet und zwischen diesen zur Lampenaufnahme be-
stimmten seitlichen Gehäusebereichen ist zumindest
raumseitig eine Lichtabstrahlfläche ausgebildet, die eine
spezielle Prismengestaltung aufweist. Durch den
Leuchtstofflampen zugeordnete Reflektoren wird im Zu-
sammenwirken mit der Prismenfläche versucht, eine
möglichst gleichmäßige Leuchtdichte an der Lichtab-
strahlfläche zu erreichen.
Trotz des bei den bekannten Lösungen getroffenen kon-
struktiven Aufwands ist die erreichbare Verringerung der
Bauhöhe der Leuchte durchdie erforderliche Aufnahme
der Leuchtstofflampen in den seitlichen Gehäuseberei-
chen begrenzt und außerdem lassen die erzielbare Be-
leuchtungsstärke und Leuchtdichtenverteilung über die
Lichtabstrahlfläche der Leuchte zu wünschen übrig.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher vor allem,
die Leuchte sowohl unter technischen als auch unter äs-
thetischen Aspekten so zu gestalten, dass sie im aufge-
hängten Zustand ein extrem flaches Erscheinungsbild
absolut minimierter Bauhöhe bietet und dabei gleichzei-
tig sichergestellt wird, dass zumindest raumseitig eine
weitestgehend gleichmäßig ausgeleuchtete, blendungs-
begrenzte Lichtabstrahlfläche für hohen Direktlichtanteil
zur Verfügung steht, die nur von schmalen, streifenför-
migen Gehäusebereichen begrenzt oder zum Teil be-
grenzt ist.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe nach der Erfindung
im Wesentlichen durch ein mittig und zwischen zwei End-
teilen angeordnetes Trägerhohlprofil mit innen liegen-
dem Aufnahmeraum und außen liegenden Reflexions-
flächen für zwei zum Trägerprofil benachbart und dazu
parallel verlaufende Leuchtstofflampen sowie beider-
seits des Trägerprofils vorgesehene, sich bis zur Seiten-
begrenzung der Leuchte erstreckende und durch die
raumseitige Lichtaustrittsfläche geschlossene Lichtfüh-
rungskammern, wobei die im Bereich des zentralen Trä-
gerprofils gelegene maximale Höhe der Leuchte in Rich-
tung der Leuchtenränder etwa bis auf die Dicke der die
raumseitige Lichtaustrittsfläche bildenden Komponenten
vorzugsweise kontinuierlich abnimmt.
[0005] Durch die Verwendung eines zentral angeord-
neten Träger-Hohlprofils mit hoher Durchbiegungsstei-
figkeit, das gleichzeitig als Multifunktionsprofil ausgebil-
det ist und bezüglich der benachbart angeordneten
Leuchtstofflampen definierte Reflexionsflächen auf-

weist, gelingt es in Verbindung mit sich zum Randbereich
der Leuchte hin in ihrer Höhe verringernden Lichtfüh-
rungskammern, sowohl randseitig eine minimale Bauhö-
he zu erreichen als auch über die gesamte raumseitige
Lichtaustrittsfläche einen hohen Direktlichtanteil und
gleichmäßige Lichtverteilung zu erzielen.
[0006] Die raumseitige Lichtaustrittsfläche, welche die
Lichtführungskammern nach unten begrenzt, besteht in
ihrem Aufbau, von der Raumseite her betrachtet, bevor-
zugt aus einer Glas- oder einer entsprechenden Kunst-
stoffplatte, einer Prismenplatte mit glasseitig gelegenen,
insbesondere pyramidenförmigen Prismenelementen
und gegebenenfalls einer sich daran anschließenden
Diffusorfolie. Diese Lichtaustrittsfläche wird von den bei-
derseits des Hohlprofils angeordneten Leuchtstofflam-
pen durch das Zusammenwirken zwischen den an dem
Hohlprofil vorgesehenen Reflexionsflächen und den spe-
ziell gestalteten Lichtführungskammern unter Erzielung
eines hohen Direktlichtanteils sehr gleichmäßig über die
gesamte Fläche mit Licht beaufschlagt, wobei zu dieser
Vergleichmäßigung der Lichtbeaufschlagung der
Lichtaustrittsfläche auch Diffusorstreifen beitragen, die
unmittelbar unterhalb der Leuchtstofflampen angeordnet
sind.
[0007] Durch die Positionierung aller raumbeanspru-
chenden Komponenten im Mittelbereich der Leuchte und
die ausgeprägte Reduzierung der Leuchtenhöhe zu den
Randseiten hin, befindet sich der Mittelbereich der
Leuchte im aufgehängten Zustand der Leuchte auch bei
seitlicher Sichtlinie praktisch stets im Sichtschatten, so
dass von der Leuchte nur die raumseitige Lichtaustritts-
fläche mit den ungewöhnlich schmalen Randbereichen
wahrgenommen wird, was zu einem ästhetisch äußerst
ansprechenden flachen Erscheinungsbild der Leuchte
führt.
[0008] Vorzugsweise erstreckt sich der mittig gelege-
ne Bereich maximaler Höhe, in dem sich das Trägerhohl-
profil befindet, etwa über ein Viertel der Gesamtbreite
der Leuchte, und die Höhe der Randleisten bzw. Höhe
des die Leuchte randseitig begrenzten Rahmens beträgt
weniger als 20% der maximalen Höhe der Leuchte. Diese
geringe Randhöhe ist im Wesentlichen vorgegeben
durch die Materialstärke der zur Bildung der Lichtaus-
trittsfläche verwendeten Komponenten.
[0009] Das mittensymmetrisch ausgebildete Multi-
funktionsträgerprofil besitzt der jeweiligen Leuchtstoff-
lampe zugewandt eine erste konkave Reflexionsfläche
und eine sich daran anschließende zweite konkave Re-
flexionsfläche. Die erste Reflexionsfläche ist dabei so ge-
richtet, dass sie Licht insbesondere in die ihr zugeordnete
Lichtführungskammer und/oder zur Erzielung eines indi-
rekten Lichtanteils zur Deckenseite richtet, während die
zweite Reflexionsfläche das auftreffende Licht vorwie-
gend in Richtung der raumseitigen Lichtaustrittsfläche
leitet bzw. über die Lichtaustrittsfläche verteilt.
[0010] Während der Innenraum des Trägerhohlprofils
zur Aufnahme von Funktionskomponenten wie z.B. ei-
nem Vorschaltgerät dient, ist bevorzugt die gesamte Au-
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ßenfläche des Trägerprofils als Reflexionsfläche ge-
nutzt, wobei das raumseitige, als Spitze ausgebildete En-
de dieses Hohlprofils unmittelbar benachbart der raum-
seitigen Lichtaustrittsfläche gelegen ist, um alle Möglich-
keiten zur Minimierung der Gesamthöhe der Leuchte zu
nutzen.
[0011] Da eine erfindungsgemäße Leuchte eine Län-
ge von mehr als 3 m besitzen kann, ist es von Bedeutung,
dass das verwendete Trägerprofil eine hohe Durchbie-
gungssteifigkeit besitzt. Die erwünschte hohe Durchbie-
gungssteifigkeit wird durch die gewählte Querschnitts-
form des Profils einerseits sowie andererseits dadurch
erreicht, dass in das Hohlprofil Abschnitte eines Verstei-
fungsprofils eingeklipst werden können, die zu einer ver-
steifenden Mehrkammerstruktur führen. Außerdem ist
die oben offene Seite des Trägerprofils durch einen strei-
fenförmigen Versteifungsdeckel verschließbar, so dass
insgesamt eine ungewöhnlich biegesteife Gesamtanord-
nung entsteht.
[0012] Die seitlich der jeweiligen Leuchtstofflampe ge-
legenen Lichtführungskammern bestehen aus transpa-
rentem Material und sind bevorzugt über eine bodensei-
tige Verbindungswand zu einem einteiligen Bauteil ver-
bunden.
[0013] Da die raumseitige Direktlichtaustrittsfläche so-
wohl direkt von den Leuchtstofflampen mit Licht beauf-
schlagt wird als auch eine indirekte Beaufschlagung über
Reflexionslicht erfolgt, besteht die Möglichkeit, durch
Verwendung von reflektierenden und/oder streuenden
und/oder teildurchlässigen oder total reflektierenden Be-
schichtungen oder Folien und/oder eingelegte oder inte-
grierte lineare Prismenstrukturen gezielt eine jeweils op-
timale Lichtverteilung zu realisieren, wobei Licht nicht nur
über die raumseitige Lichtaustrittsfläche gleichmäßig
verteilbar ist, sondern auch ein frei wählbarer Anteil an
Licht zur Deckenseite geleitet werden kann.
[0014] Zu der jeweils gewünschten Lichtverteilung
trägt auch der oberhalb der Leuchtstofflampen gelegene
Bereich zwischen dem Trägerprofil und den Lichtfüh-
rungskammern bei, der durch eine zumindest teilweise
lichtdurchlässige und/oder zumindest teilweise reflektie-
rende und/oder streuende Abdeckung verschließbar ist,
wobei zu diesem Zweck die Abdeckung mit entspre-
chend geeigneten Folien, Beschichtungen oder Pris-
menstrukturen kombinierbar ist. Die bevorzugt linearen
und quer zur Längserstreckung der Leuchte verlaufen-
den Prismenstrukturen können auch mit der Abdeckung
integriert ausgebildet und insbesondere außenseitig vor-
gesehen sein.
[0015] Die Aufhängung der jeweiligen Leuchte erfolgt
über die beidendig vorgesehenen Endteile, die mit dem
Trägerprofil verschraubt sind, die Lampenfassungen tra-
gen und außerdem Formschlussverbindungen mit den
übrigen Leuchtenkomponenten gewährleisten.
[0016] Eine bevorzugte Ausführungsform der Leuchte
nach der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass einer
vorgegebenen Lampen- und Trägerprofillänge mehrere
in sich gleiche Einzelmodule in Form eines Trägerrah-

mens für die Komponenten der Lichtaustrittsflächen so-
wie für die Lichtleitkammern und gegebenenfalls weitere
Abdeckorgane zugeordnet sind, wobei die einzelnen Mo-
dule über stabilisierende Koppelelemente miteinander
verbindbar sind, welche die Lichtaustrittsfläche raumsei-
tig nach Art von Querstegen unterteilen.
[0017] Diese modulare Ausgestaltung führt nicht nur
zu einem in sich besonders stabilen Gesamtaufbau, son-
dern es wird auf diese Weise erreicht, dass Leuchten
unterschiedlicher Länge, die durch die verwendeten
Leuchtstofflampen und das zugehörige Trägerprofil vor-
gegeben ist, aus den Einzelmodulen aufgebaut werden
können, wobei die Teilung der Module an die gängigen
Lampenlängen angepasst ist.
[0018] Eine problemlose Aneinanderreihung von Mo-
dulen ist dadurch gewährleistet, dass jeder in sich ge-
schlossen ausgebildete Trägerrahmen stirnseitig jeweils
ein profiliertes, zumindest zum Teil der Form der Licht-
führungskammern angepasstes Rahmenstegteil auf-
weist und jeweils zwei aneinandergrenzende Rahmen-
stegteile über ein Koppel-Stegteil form- und kraftschlüs-
sig miteinander verbindbar sind.
[0019] Alternativ zu der Verwendung eines in sich ge-
schlossen ausgebildeten Trägerrahmens in Verbindung
mit den Einzelmodulen können die Einzelmodule auch
jeweils gebildet werden von zu einer Baueinheit zusam-
mengefassten transparenten Lichtführungskammern, an
die stirnseitig ebenfalls transparente Anschlussstegteile
angeformt sind. Aneinandergrenzende Module werden
unter Verwendung eines die raumseitige Lichtaustritts-
fläche querstegartig unterteilenden Koppel-Stegteils mit-
einander verbunden, wobei das Koppel-Stegteil form-
und kraftschlüssig mit den an den Lichtführungskam-
mern vorgesehenen Rahmenstegteilen befestigt, insbe-
sondere verschraubt wird. Die Rahmenstegteile greifen
dabei zur Gewährleistung der Formschlussverbindung
in entsprechende Ausnehmungen im Koppel-Stegteil
ein, so dass die sonst übliche Koppeldistanz entfallen
kann. Da überdies die an die Lichtführungskammern an-
geformten Rahmenstegteile transparent sind, sind in die-
sem Falle an der raumseitigen Lichtaustrittsfläche nur
die diese Lichtaustrittsfläche querstegartig unterteilen-
den Koppel-Stegteile als nicht lichtdurchlässige Elemen-
te sichtbar.
[0020] Die Randleisten können entweder als separate
Elemente ausgebildet oder randseitig einteilig an die
lichtdurchlässige Platte angeformt sein, die die Lichtaus-
trittsfläche raumseitig begrenzt. Die Randleisten können
auch einteilig an die Lichtführungskammern angeformt
sein, wobei in diesem Falle die die Lichtaustrittsfläche
bildenden Komponenten seitlich in die diese Komponen-
ten führenden Randleisten einzuschieben sind.
[0021] Diese Ausgestaltungen eröffnen insbesondere
die Möglichkeit, im Falle separater Randleisten unter-
schiedliche Arten von Randleisten, z.B. transparente
oder unterschiedlich farbige Randleisten zu verwenden,
während bei direkt angeformten Randleisten diese im
Regelfall transparent sind, so dass die Leuchte randseitig
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keine lichtundurchlässige Begrenzung aufweist. Bei den
ohne in sich geschlossenen Rahmen ausgeführten
Leuchten sind die mit den Koppel-Stegteilen zu verbin-
denden Rahmenstegteile einteilig mit den Lichtführungs-
kammern ausgebildet und entsprechend diesen Kam-
mern transparent. Dies führt in der raumseitigen Ansicht
der Leuchte dazu, dass als die Leuchte in Querrichtung
unterteilende Stege im Wesentlichen nur die die Rah-
menstegteile formschlüssig aufnehmenden Koppel-
Stegteile sichtbar in Erscheinung treten.
[0022] Besonders vorteilhaft ist es im Rahmen der Er-
findung, dass zur Schaffung von sich zwischen zwei End-
teilen erstreckenden Lichtbandanordnungen modular
oder nicht modular aufgebaute Einzelleuchten über beid-
seitig Fassungshalter für Leuchtstofflampen aufweisen-
de Zwischenträger miteinander verschraubbar sind, wo-
bei diese vorzugsweise mit einer Aufhängung verbunde-
nen Zwischenträger an der raumseitigen Lichtaustritts-
fläche Querstege analog den Koppel-Stegteilen der Ein-
zelmodule bilden.
[0023] Durch die auf diese Weise ermöglichte Anein-
anderreihung von modular oder nicht modular aufgebau-
ten Einzelleuchten lassen sich in ästhetischer Hinsicht
ungewöhnlich leicht wirkende Lichtbänder mit hinsicht-
lich der sichtbaren Rahmenteile durchgängig gleichmä-
ßiger Struktur schaffen.
[0024] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
erläutert; in den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht einer
Leuchte nach der Erfindung,

Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht einer ersten
Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 3 eine perspektivische Teilansicht einer zweiten
Ausführungsform der Erfindung mit modularem
Aufbau,

Fig. 4 eine deckenseitige Ansicht der Leuchte nach
Fig. 3, und

Fig. 5 eine raumseitige Ansicht der Leuchte nach Fig.
3, wobei in dieser Ansicht die raumseitige Pris-
menplatte weggelassen ist.

[0025] Die Querschnittsansicht nach Fig. 1 zeigt eine
bevorzugte Ausgestaltung des zentralen Trägerhohlpro-
fils 1, das zwischen zwei Leuchtstofflampen 2, 3 positio-
niert ist, welche beidendig in Fassungen 4 aufgenommen
sind, die an entsprechenden Leuchtenendteilen 5 ange-
bracht sind. Die Wandungen des Trägerprofils 1 sind -
von außen betrachtet - konkav ausgebildet, wodurch das
Trägerprofil zu einem Multifunktionsprofil wird, da es
nicht nur tragende Funktion und im Hinblick auf seinen
Innenraum 17 Aufnahmefunktion für Vorschaltgeräte

und dergleichen besitzt, sondern seine Außenflächen
gleichzeitig als Reflexionsflächen genutzt sind, wozu ge-
gebenenfalls eine entsprechende Beschichtung oder Be-
legung mit reflektierenden Folien vorgesehen sein kann.
Diese Ausgestaltung als Multifunktionprofil gewährlei-
stet, dass dieses Trägerprofil 1 und die zugehörigen in-
tegrierten Elemente zwischen den zwei Leuchtstofflam-
pen angeordnet werden können.
[0026] Auf jeder Seite des mittensymmetrisch ausge-
bildeten Trägerprofils 1 befinden sich demgemäß eine
erste Reflexionsfläche 18 bzw. 20, jeweils benachbart
der zugehörigen Leuchtstofflampe 2, 3, und eine zweite
Reflexionsfläche 19 bzw. 21. Die Achsen der jeweils er-
sten und zweiten Reflexionsflächen schließen zwischen
sich beispielsweise einen Winkel von etwa 90° ein. Die
jeweiligen zweiten Reflexionsflächen 19, 21 sind so ge-
richtet, dass das von ihnen reflektierte Licht über die
raumseitig gelegene Lichtaustrittsfläche 13 verteilt wird.
[0027] Jeweils seitlich der beiden Leuchtstofflampen
2, 3 befinden sich im Querschnitt die Form von etwa spitz-
winkligen Dreiecken besitzende Lichtführungskammern
6, 7, die bevorzugt zumindest im Wesentlichen aus trans-
parentem Material bestehen, die Wahl eines vorgebba-
ren Verlaufs der Deckwand 27 zulassen und über eine
bodenseitige Verbindungswand 29 zu einem einteiligen
Bauteil zusammengefasst sind.
[0028] Raumseitig befindet sich unterhalb der Licht-
führungskammern 6, 7 - sowie der sie verbindenden
Wand 29 - von der Raumseite her gesehen - eine Glas-
oder entsprechend transparente Kunststoffplatte 8, eine
Prismenplatte 9 und eine sich jeweils daran anschließen-
de Diffusorfolie 10. Die Prismenplatte 9 dient zur Erzie-
lung des geforderten Ausblendeffekts, wobei die vor-
zugsweise pyramindenförmigen Prismen auf der Seite
der Glasplatte gelegen sind und diese Glasplatte damit
gleichzeitig die Prismen vor Verschmutzung schützt und
eine glatte, leicht zu reinigende Außenfläche gewährlei-
stet.
[0029] Aufgenommen sind die Komponenten 8, 9, 10
sowie die Lichtführungskammern 6, 7, 29 in einem Trä-
gerrahmen 11, dessen für das Erscheinungsbild der
Leuchte wesentliche Höhe minimiert und praktisch nur
durch die Materialstärken der die Lichtaustrittsfläche 13
bildende Komponenten 8, 9, 10 bestimmt ist.
Gehalten wird dieser Trägerrahmen 11 in den Endteilen
5 und im Falle eines im Einzelnen noch zu erläuternden
modularen Aufbaus der Leuchte in zusätzlichen Koppel-
Stegteilen.
[0030] Zur Vergleichmäßigung der Leuchtdichte und
zur Erzielung eines hohen Direktlichtanteils an der raum-
seitigen Lichtaustrittsfläche 13 tragen nicht nur die spe-
ziell am Trägerprofil vorgesehenen Reflexionsflächen
bei, sondern auch unmittelbar unterhalb der Leuchtstoff-
röhren 2, 3 in entsprechenden Ausnehmungen der Ver-
bindungswand 29 vorgesehene Diffusorstreifen 22 sowie
an der Deckwand 27 der Lichtführungskammern 6, 7
bzw. der Abdeckung 23 je nach Bedarf entweder innen-
oder außenseitig vorgesehene Reflexions- und/oder
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Prismenflächen 26, wobei die Prismenflächen vorzugs-
weise linear strukturiert sind und die linearen Prismen-
elemente quer zur Längsrichtung der Leuchte verlaufen.
Die Prismen, die auch in das jeweilige lichtdurchlässige
Element integriert sein können, sind nach außen gerich-
tet und durch eine geeignete Deckfläche abgedeckt, so
dass nach außen hin stets eine vor Verschmutzung
schützende glatte Fläche vorliegt, die auch problemlos
gereinigt werden kann. Speziell können in diesem Zu-
sammenhang Umkehrprismatikfolien Verwendung fin-
den, aber es ist anstelle der Verwendung entsprechender
Folien auch möglich, die Prismen integriert mit den je-
weiligen transparenten Wandungen bzw. Wandungsbe-
reichen auszubilden.
[0031] Durch die Wahl der Lichtdurchlässigkeit der
Deckwand 27 der Lichtführungskammern 6, 7 kann der
Anteil des zur Decke hin gerichteten indirekten Lichtes
ebenso beeinflusst werden wie durch Wahl einer mehr
oder weniger lichtdurchlässigen oder auch reflektieren-
den Abdeckung 23 oberhalb der Leuchtstofflampen 2, 3.
Dazu kann an der Innenseite dieser Abdeckung 23 eine
geeignete Folie 24 oder Prismenfolie oder eine integrier-
te Prismenstruktur vorgesehen sein, so dass die im Ein-
zelfall gewünschten deckenseitigen Lichtaustrittsflächen
14, 15 erhalten werden.
[0032] Die Aufhängung der Leuchte erfolgt über be-
vorzugt mit Seilen zusammenwirkenden Aufhängemit-
teln 12, die mit den Endteilen 5 verbunden werden kön-
nen.
[0033] Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass be-
züglich des Trägerprofils 1 eine hohe Durchbiegesteifig-
keit gefordert wird, da Leuchten mit einer Länge von meh-
reren Metern realisiert werden können und dazu entspre-
chend lange durchgehende Hohlprofile erforderlich sind.
Um die Durchbiegesteifigkeit zu erhöhen, sind in das
Hohlprofil 1 Abschnitte eines Versteifungsprofils 16 ein-
schnappbar, die in Verbindung mit einem ebenfalls ein-
schnappbar ausgebildeten Versteifungsdeckel 25 zu ei-
ner Mehrkammerstruktur des Profils führen, die sich
durch besonders hohe Steifigkeit auszeichnet.
[0034] Der Fig. 1, die hinsichtlich der Relativabmes-
sungen ein maßstabsgetreues Abbild einer konkret aus-
geführten erfindungsgemäßen Leuchte ist, lässt sich
auch entnehmen, dass der mittig gelegene Bereich ma-
ximaler Höhe sich etwa über ein Viertel der Gesamtbreite
der Leuchte erstreckt und dass die Höhe des randseiti-
gen Rahmens 11 weniger als 20% der maximalen Leuch-
tenhöhe beträgt. Im Hinblick auf die durch diese Abmes-
sungsrelationen erzielten Vorteile ist noch von Bedeu-
tung, dass die Deckwand 27 der Lichtführungskammern
6, 7 seitlich in einen Randstreifen 28 übergeht, der auf
den Komponenten der Lichtaustrittsfläche 13 aufliegt.
[0035] Auch dies trägt dazu bei, dass bei aufgehängter
Leuchte unter den üblichen Betrachtungswinkeln ledig-
lich die Lichtaustrittsfläche 19 und der Trägerrahmen 11
von sehr geringer Höhe sichtbar sind, während der ge-
samte darüber liegende Aufbau im Sichtschatten liegt
und damit die mittig gelegenen funktionellen Komponen-

ten der Leuchte nicht störend in Erscheinung treten.
[0036] Die perspektivische Teilansicht nach Fig. 2
zeigt eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die
bereits anhand der Fig. 1 erläuterten Komponenten ver-
wendet sind und bei der sich insbesondere auch die
Lichtführungskammern 6, 7 mit ihren lichtdurchlässigen
Wandungen 27, 30 über die gesamte Länge der Leuchte
erstrecken. Die Randleisten 11, die aus transparentem
oder farblich unterschiedlichem Material bestehen kön-
nen, sind mit den Endteilen 5 fest verbunden und nehmen
die die Lichtaustrittsfläche 13 bildenden flächigen Kom-
ponenten sowie den Randbereich der Deckwand 27 der
Lichtführungskammern 6, 7 auf.
[0037] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung ist in der perspektivischen Teilansicht nach
Fig. 3 zu sehen. Es handelt sich dabei um eine Ausfüh-
rungsform, bei der die Leuchte aus untereinander iden-
tisch ausgebildeten Teilen modular aufgebaut ist.
[0038] Auch bei dieser Ausführungsform ist ein über
die Länge der Leuchte durchgehendes Trägerhohlprofil
1 von der bereits beschriebenen Art verwendet, das sich
zwischen zwei Endteilen 5 erstreckt. Der Leuchtenauf-
bau besteht jedoch aus mehreren identischen Einzelmo-
dulen 33. Die Einzelmodule 33 können dabei in unter-
schiedlicher Weise ausgestaltet sein. Nach einer ersten
Ausgestaltung umfasst ein Einzelmodul 33 jeweils einen
in sich geschlossenen Trägerrahmen 11 für die Kompo-
nenten der Lichtaustrittsfläche 13 sowie für die wiederum
bevorzugt zu einer Einheit zusammengefassten Lichtleit-
kammern 6, 7. Jeder der in sich geschlossen ausgebil-
deten Trägerrahmen 11 besitzt in diesem Falle stirnseitig
jeweils ein profiliertes, der Form der Lichtführungskam-
mern 6, 7 etwa angepasstes Rahmenstegteil 31. Beim
Aufbau der Leuchte werden jeweils zwei aneinander-
grenzende Rahmenstegteile 31 benachbarter Module 33
über ein Koppel-Stegteil 32 form- und kraftschlüssig mit-
einander verbunden, wodurch insgesamt eine sehr sta-
bile Gesamtanordnung entsteht. Die Rahmenstegteile
31 und das jeweils dazwischen liegende Koppel-Stegteil
32 sind an der raumseitigen Lichtaustrittsfläche 13 sicht-
bar und strukturieren damit diese Lichtaustrittsfläche 13
zusammen mit den außen liegenden Rahmen-Randlei-
sten. Das Ausmaß der Sichtbarkeit der Rahmenstegteile
31 kann durch die Eingriffstiefe der Rahmenstegteile in
die sie formschlüssig aufnehmenden Koppel-Stegteile
32 vorgegeben werden.
[0039] Gemäß einer modifizierten und vereinfachten
Ausführungsvariante sind die Rahmenstegteile einteilig
an die Stirnseiten der Lichtleitkammern 6, 7 angeformt
und ebenfalls transparent ausgebildet. Die Verbindung
der einzelnen Module untereinander erfolgt wiederum je-
weils über ein Koppel-Stegteil, das mit den Rahmensteg-
teilen von aufeinander folgenden Modulen wiederum
form- und kraftschlüssig verbindbar.
[0040] Wenn die zur Halterung der die raumseitige
Lichtaustrittsfläche bildenden Komponenten erforderli-
chen Randleisten nicht direkt an die die Lichtführungs-
kammern umfassende Baueinheit angeformt sind oder
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wenn diese Randleisten nicht an die die Lichtaustrittsflä-
che raumseitig begrenzende lichtdurchlässige Platte an-
geformt sind, können insbesondere Randleisten aus un-
terschiedlichem Material und unterschiedlicher Farbge-
bung Verwendung finden, wobei in diesem Falle die
raumseitige Sichtfläche der Leuchte nur durch die Rand-
leisten und durch die Koppel-Stegteile strukturiert wird,
da die transparenten, mit den Lichtleitkammern einteilig
ausgebildeten Rahmenstegteile nicht oder nur unwe-
sentlich in Erscheinung treten.
[0041] Nach einer weiteren Ausgestaltung können die
Randleisten einteilig an die raumseitig gelegene trans-
parente Platte der Lichtaustrittsfläche angeformt sein, so
dass sich eine Lichtaustrittsfläche ergibt, die strukturell
nur durch die von den Koppel-Stegteilen herrührenden
Querstege unterteilt ist.
[0042] Fig. 4 zeigt eine Ansicht einer Leuchte mit dem
Grundaufbau nach Fig. 3 von der Deckenseite her, wäh-
rend
Fig. 5 eine raumseitige Ansicht dieser Leuchte ohne
raumseitige Prismatikfläche 9 zeigt und die gewünschte
formale Unterteilung der Lichtaustrittsfläche 13 durch die
Querstege 31, 32 erkennen lässt.
[0043] In speziellen Anwendungsfällen, insbesondere
in entsprechend großen Räumen werden häufig so ge-
nannte Lichtbandanordnungen benötigt, und derartige
Lichtbandanordnungen können in besonders einfacher
und wirksamer Weise ausgehend von der erfindungsge-
mäßen Leuchte dadurch geschaffen werden, dass mo-
dular oder nicht modular aufgebaute Einzelleuchten über
beidseitig Fassungshalter für Leuchtstofflampen aufwei-
sende Zwischenträger ohne die sonst übliche Koppeldi-
stanz praktisch nahtlos miteinander verschraubbar sind,
wobei diese vorzugsweise mit einer Aufhängung verbun-
denen Zwischenträger an der raumseitigen Lichtaus-
trittsfläche Querstege analog den Doppel-Stegteilen der
Einzelmodule bilden.
[0044] Auf diese Weise werden formal und strukturell
einheitliche und auch großflächige Lichtbänder realisiert,
die sich sowohl in lichttechnischer Hinsicht aufgrund der
erzielbaren hohen und gleichmäßigen Leuchtdichte als
auch in ästhetischer Hinsicht durch ihr extrem flaches
Erscheinungsbild auszeichnen.

Bezugszeichenliste

[0045]

1 Trägerhohlprofil
2 Leuchtstofflampe
3 Leuchtstofflampe
4 Fassungen
5 Endteil
6 Lichtführungskammer
7 Lichtführungskammer
8 Glasplatte
9 Prismenplatte
10 Diffusorfolie

11 Trägerrahmen, Randleiste
12 Aufhängung
13 Lichtaustrittsfläche für Direktlicht
14 Lichtaustrittsfläche für indirektes Licht
15 Lichtaustrittsfläche für indirektes Licht
16 Versteifungsprofil
17 Aufnahmeraum
18 erste Reflexionsfläche
19 zweite Reflexionsfläche
20 erste Reflexionsfläche
21 zweite Reflexionsfläche
22 Diffusorstreifen
23 lichtdurchlässige Abdeckung
24 Folie oder Prismenstruktur
25 Versteifungsdeckel
26 Reflektor- oder Prismenfläche
27 Deckwand transparent
28 Randstreifen
29 Verbindungswand transparent
30 Innenwand transparent
31 Rahmenstegteil, Anschlussstegteil
32 Koppel-Stegteil
33 Einzelmodul

Patentansprüche

1. Leuchte, insbesondere Innenraumleuchte in Flach-
bauweise mit zumindest zwei mittensymmetrisch
angeordneten, sich im Wesentlichen über die jewei-
lige Leuchtenlänge erstreckenden, beidendig ge-
sockelten Leuchtstofflampen (2, 3) sowie in tragen-
den Gehäuseteilen gehalterten raum- und/oder dek-
kenseitig gelegenen Lichtaustrittsflächen,
gekennzeichnet durch
ein mittig und zwischen zwei Endteilen (5) angeord-
netes Trägerhohlprofil (1) mit innen liegendem Auf-
nahmeraum (17) und außen liegenden Reflexions-
flächen (18, 19, 20, 21) für zwei zum Trägerprofil (1)
benachbart und dazu parallel verlaufende Leucht-
stofflampen (2, 3) sowie beiderseits des Trägerpro-
fils (1) vorgesehene, sich bis zur Seitenbegrenzung
der Leuchte erstreckende und durch die raumseiti-
ge Lichtaustrittsfläche (13) geschlossene Lichtfüh-
rungskammern (6, 7),
wobei die im Bereich des zentralen Trägerprofils (1)
gelegene maximale Höhe der Leuchte in Richtung
der Leuchtenränder (11) etwa bis auf die Dicke der
die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) bildenden
Komponenten (8, 9, 10) vorzugsweise kontinuierlich
abnimmt.

2. Leuchte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mittig gelegene Bereich maximaler Höhe
sich etwa über ein Viertel der Gesamtbreite der
Leuchte erstreckt.
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3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) bil-
denden Komponenten (8, 9, 10) randseitig in einem
Rahmen (11) oder in Randleisten aufgenommen
sind, dessen oder deren Höhe kleiner 20% der ma-
ximalen Höhe der Leuchte ist.

4. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Deckwand (27) jeder Lichtführungskam-
mer (6, 7) in einen an den Komponenten der
Lichtaustrittsfläche (13) anliegenden Randstreifen
(28) übergeht, dessen Breite vorzugsweise größer
ist als die Höhe des Rahmens (11) oder der entspre-
chenden Randleisten.

5. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das mittensymmetrisch ausgebildete Träger-
profil (1) lampenseitig jeweils eine erste konkave Re-
flexionsfläche (18, 20) und eine sich daran anschlie-
ßende zweite konkave Reflexionsfläche (19, 21) auf-
weist, wobei die erste Reflexionsfläche (18, 20) Licht
insbesondere in die ihr zugeordnete Lichtführungs-
kammer (6, 7) und/oder zur Deckenseite richtet und
die zweite Reflexionsfläche (19, 2 1) Licht in Rich-
tung der raumseitigen Lichtaustrittsfläche (13) leitet.

6. Leuchte nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweils zweiten Reflexionsflächen (19, 21)
an einer unteren Spitze des Hohlprofils (1) aneinan-
dergrenzen und diese Spitze des Hohlprofils unmit-
telbar benachbart zu den die raumseitige Lichtaus-
trittsfläche (13) bildenden Komponenten (8, 9, 10)
gelegen ist.

7. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Erhöhung der Verwindungssteifigkeit des
Trägerprofils (1) Abschnitte eines Versteifungspro-
fils (16) im Innenraum (17) des Trägerprofils (1) ver-
rastbar sind.

8. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beidseitig vorgesehenen Lichtführungs-
kammern (6, 7) über eine bodenseitige Verbin-
dungswand (29) zu einem einteiligen Bauteil verbun-
den sind.

9. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,

dadurch gekennzeichnet,
dass in der bodenseitigen Verbindungswand (29) in
dem unterhalb der Leuchtstoffröhren (2, 3) gelege-
nen Bereich jeweils eine Aufnahme für einen Diffu-
sorstreifen (22) vorgesehen ist.

10. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wandungen der Lichtführungskammern (6,
7) und die Verbindungswand (29) lichtdurchlässig
und/oder in Teilbereichen zumindest zum Teil reflek-
tierend und/oder lichtstreuend ausgebildet sind,
oder dass diese Wandungen mit variabel einsetzba-
ren Folien, Prismatikelementen oder zumindest teil-
reflektierten Materialien kombinierbar sind und Pris-
matikflächen auch in die Wandungen integriert sein
können.

11. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der oberhalb der Leuchtstofflampen (2, 3) ge-
legene Bereich zwischen dem Trägerprofil (1) und
den Lichtführungskammern (6, 7) durch eine zumin-
dest teilweise lichtdurchlässige und/oder zumindest
teilweise reflektierende und/oder streuende Abdek-
kung (23) verschließbar ist.

12. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) bil-
denden Komponenten von der Raumseite her be-
trachtet aus einer Glas- oder transparenten Kunst-
stoffplatte (8), einer Prismenplatte (9) mit auf der Sei-
te der Glas- oder Kunststoffplatte gelegenen Pris-
menelementen und gegebenenfalls einer sich daran
anschließenden Diffusorfolie (10) bestehen.

13. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit dem Trägerprofil (1) verschraubbaren
und mit Aufhängemitteln (12) kuppelbaren Endteile
(5) Halte- und Befestigungselemente für Lampen-
fassungen (4), die Lichtführungskammern (6, 7) so-
wie für Rahmen oder Randleisten (11) zur Aufnahme
der die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) bilden-
den Komponenten aufweisen.

14. Leuchte nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass einer vorgegebenen Lampen- und Trägerpro-
fillänge mehrere in sich gleiche Einzelmodule (33)
in Form eines Trägerrahmens (11) für die Kompo-
nenten (8, 9, 10) der Lichtaustrittsflächen (13) sowie
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für die Lichtleitkammern (6, 7) und gegebenenfalls
weitere Abdeckorgane (23,25) zugeordnet sind, wo-
bei die einzelnen Module (33) über stabilisierende
Koppelelemente (31, 32) miteinander verbindbar
sind, welche die Lichtaustrittsfläche (13) raumseitig
nach Art von Querstegen unterteilen.

15. Leuchte nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder in sich geschlossen ausgebildete Träger-
rahmen (11) stirnseitig jeweils ein profiliertes, der
Form der Lichtführungskammern (6, 7) angepasstes
Rahmenstegteil (31) aufweist und jeweils zwei an-
einandergrenzende Rahmenstegteile (31) über ein
Koppel-Stegteil (32) form- und kraftschlüssig mitein-
ander verbindbar sind.

16. Leuchte nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass einer vorgegebenen Lampen- und Trägerpro-
fillänge mehrere in sich gleiche Einzelmodule (33)
zugeordnet sind, die jeweils gebildet werden von ei-
ner die Lichtführungskammern (6, 7) enthaltenden
Baueinheit aus transparentem Material mit stirnsei-
tig angeformten Anschlussstegteilen (31), einem mit
jeweils zwei aneinandergrenzenden Anschlusssteg-
teilen (31) form- und kraftschlüssig verbindbaren, die
raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) querstegartig
unterteilenden Koppel-Stegteil (32), in den Endteilen
(5) und den Koppel-Stegteilen (32) gehalterten
Randleisten (11), welche die seitlichen Ränder der
Baueinheit (6, 7) und der Komponenten (8, 9, 10)
der raumseitigen Lichtaustrittsfläche (13) umfassen,
sowie gegebenenfalls weiteren Abdeckorganen (23,
25).

17. Leuchte nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Randleisten (11) einteilig an die die
Lichtaustrittsfläche (13) raumseitig begrenzende
lichtdurchlässige Platte (8) oder an die Lichtfüh-
rungskammern (6, 7) angeformt sind.

18. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ausmaß der raumseitigen Sichtbarkeit der
Rahmenstegteile (31) durch die Eingriffstiefe der
Rahmenstegteile (31) in die sie formschlüssig auf-
nehmenden Koppel-Stegteile (32) vorgebbar ist.

19. Leuchte nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Schaffung von sich zwischen zwei Endtei-
len (5) erstreckenden Lichtbandanordnungen modu-
lar oder nicht modular aufgebaute Einzelleuchten

über beidseitig Fassungshalter für Leuchtstofflam-
pen aufweisende Zwischenträger miteinander ver-
schraubbar sind,
wobei diese vorzugsweise mit einer Aufhängung
(12) verbundenen Zwischenträger an der raumseiti-
gen Lichtaustrittsfläche (13) Querstege analog den
Koppel-Stegteilen (32) der Einzelmodule (33) bilden.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ.

1. Leuchte, insbesondere Innenraumleuchte in
Flachbauweise mit zumindest zwei mittensymme-
trisch angeordneten, sich im Wesentlichen über die
jeweilige Leuchtenlänge erstreckenden, beidendig
gesockelten Leuchtstofflampen (2, 3) sowie in tra-
genden Gehäuseteilen gehalterten raum- und/oder
deckenseitig gelegenen Lichtaustrittsflächen,
gekennzeichnet durch
ein mittig und zwischen zwei Endteilen (5) angeord-
netes, eine hohe Durchbiegesteifigkeit aufweisen-
des Trägerhohlprofil (1) mit innen liegendem Auf-
nahmeraum (17) und außen liegenden konkaven
Reflexionsflächen (18, 19, 20, 21) für zwei zum Trä-
gerprofil (1) benachbart und dazu parallel verlaufen-
de Leuchtstofflampen (2, 3) sowie beiderseits des
Trägerprofils (1) vorgesehene, von Deck- und Innen-
wänden (7, 30) begrenzten, sich bis zur Seitenbe-
grenzung der Leuchte erstreckende und durch die
raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) geschlossene
Lichtführungskammern (6, 7),
wobei die im Bereich des zentralen Trägerprofils (1)
gelegene maximale Höhe der Leuchte in Richtung
der Leuchtenränder (11) etwa bis auf die Dicke der
die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) bildenden
lichtdurchlässigen Komponenten (8, 9, 10) vorzugs-
weise kontinuierlich abnimmt.

2. Leuchte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mittig gelegene Bereich maximaler Höhe
sich etwa über ein Viertel der Gesamtbreite der
Leuchte erstreckt.

3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) bil-
denden Komponenten (8, 9, 10) randseitig in einem
Rahmen (11) oder in Randleisten aufgenommen
sind, dessen oder deren Höhe kleiner 20% der ma-
ximalen Höhe der Leuchte ist.

4. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Deckwand (27) jeder Lichtführungskam-
mer (6, 7) in einen an den Komponenten der
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Lichtaustrittsfläche (13) anliegenden Randstreifen
(28) übergeht, dessen Breite vorzugsweise größer
ist als die Höhe des Rahmens (11) oder der entspre-
chenden Randleisten.

5. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das mittensymmetrisch ausgebildete Träger-
profil (1) lampenseitig jeweils eine erste konkave Re-
flexionsfläche (18, 20) und eine sich daran anschlie-
ßende zweite konkave Reflexionsfläche (19, 21) auf-
weist, wobei die erste Reflexionsfläche (18, 20) Licht
insbesondere in die ihr zugeordnete Lichtführungs-
kammer (6, 7) und/oder zur Deckenseite richtet und
die zweite Reflexionsfläche (19, 21) Licht in Richtung
der raumseitigen Lichtaustrittsfläche (13) leitet.

6. Leuchte nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweils zweiten Reflexionsflächen (19, 21)
an einer unteren Spitze des Hohlprofils (1) aneinan-
dergrenzen und diese Spitze des Hohlprofils unmit-
telbar benachbart zu den die raumseitige Lichtaus-
trittsfläche (13) bildenden Komponenten (8, 9, 10)
gelegen ist.

7. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Erhöhung der Verwindungssteifigkeit des
Trägerprofils (1) Abschnitte eines Versteifungspro-
fils (16) im Innenraum (17) des Trägerprofils (1) ver-
rastbar sind.

8. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beidseitig vorgesehenen Lichtführungs-
kammern (6, 7) über eine bodenseitige Verbin-
dungswand (29) zu einem einteiligen Bauteil verbun-
den sind.

9. Leuchte nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der bodenseitigen Verbindungswand (29) in
dem unterhalb der Leuchtstoffröhren (2, 3) gelege-
nen Bereich jeweils eine Aufnahme für einen Diffu-
sorstreifen (22) vorgesehen ist.

10. Leuchte nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wandungen der Lichtführungskammern (6,
7) und die Verbindungswand (29) lichtdurchlässig
und/oder in Teilbereichen zumindest zum Teil reflek-
tierend und/oder lichtstreuend ausgebildet sind,
oder dass diese Wandungen mit variabel einsetzba-
ren Folien, Prismatikelementen oder zumindest teil-

reflektierten Materialien kombinierbar sind und Pris-
matikflächen auch in die Wandungen integriert sein
können.

11. Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der oberhalb der Leuchtstofflampen (2, 3) ge-
legene Bereich zwischen dem Trägerprofil (1) und
den Lichtführungskammern (6, 7) durch eine zumin-
dest teilweise lichtdurchlässige und/oder zumindest
teilweise reflektierende und/oder streuende Abdek-
kung (23) verschließbar ist.

12. Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) bil-
denden Komponenten von der Raumseite her be-
trachtet aus einer Glas- oder transparenten Kunst-
stoffplatte (8), einer Prismenplatte (9) mit auf der Sei-
te der Glas- oder Kunststoffplatte gelegenen Pris-
menelementen und gegebenenfalls einer sich daran
anschließenden Diffusorfolie (10) bestehen.

13. Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit dem Trägerprofil (1) verschraubbaren
und mit Aufhängemitteln (12) kuppelbaren Endteile
(5) Halte- und Befestigungselemente für Lampen-
fassungen (4), die Lichtführungskammern (6, 7) so-
wie für Rahmen oder Randleisten (11) zur Aufnahme
der die raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) bilden-
den Komponenten aufweisen.

14. Leuchte nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass einer vorgegebenen Lampen- und Trägerpro-
fillänge mehrere in sich gleiche Einzelmodule (33)
in Form eines Trägerrahmens (11) für die Kompo-
nenten (8, 9, 10) der Lichtaustrittsflächen (13) sowie
für die Lichtleitkammern (6, 7) und gegebenenfalls
weitere Abdeckorgane (23,25) zugeordnet sind, wo-
bei die einzelnen Module (33) über stabilisierende
Koppelelemente (31, 32) miteinander verbindbar
sind, welche die Lichtaustrittsfläche (13) raumseitig
nach Art von Querstegen unterteilen.

15. Leuchte nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder in sich geschlossen ausgebildete Träger-
rahmen (11) stirnseitig jeweils ein profiliertes, der
Form der Lichtführungskammern (6, 7) angepasstes
Rahmenstegteil (31) aufweist und jeweils zwei an-
einandergrenzende Rahmenstegteile (31) über ein
Koppel-Stegteil (32) form- und kraftschlüssig mitein-
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ander verbindbar sind.

16. Leuchte nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass einer vorgegebenen Lampen- und Trägerpro-
fillänge mehrere in sich gleiche Einzelmodule (33)
zugeordnet sind, die jeweils gebildet werden von ei-
ner die Lichtführungskammern (6, 7) enthaltenden
Baueinheit aus transparentem Material mit stirnsei-
tig angeformten Anschlussstegteilen (31), einem mit
jeweils zwei aneinandergrenzenden Anschlusssteg-
teilen (31) form- und kraftschlüssig verbindbaren, die
raumseitige Lichtaustrittsfläche (13) querstegartig
unterteilenden Koppel-Stegteil (32), in den Endteilen
(5) und den Koppel-Stegteilen (32) gehalterten
Randleisten (11), welche die seitlichen Ränder der
Baueinheit (6, 7) und der Komponenten (8, 9, 10)
der raumseitigen Lichtaustrittsfläche (13) umfassen,
sowie gegebenenfalls weiteren Abdeckorganen (23,
25).

17. Leuchte nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Randleisten (11) einteilig an die die
Lichtaustrittsfläche (13) raumseitig begrenzende
lichtdurchlässige Platte (8) oder an die Lichtfüh-
rungskammern (6, 7) angeformt sind.

18. Leuchte nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ausmaß der raumseitigen Sichtbarkeit der
Rahmenstegteile (31) durch die Eingriffstiefe der
Rahmenstegteile (31) in die sie formschlüssig auf-
nehmenden Koppel-Stegteile (32) vorgebbar ist.

19. Leuchte nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Schaffung von sich zwischen zwei Endtei-
len (5) erstreckenden Lichtbandanordnungen modu-
lar oder nicht modular aufgebaute Einzelleuchten
über beidseitig Fassungshalter für Leuchtstofflam-
pen aufweisende Zwischenträger miteinander ver-
schraubbar sind,
wobei diese vorzugsweise mit einer Aufhängung
(12) verbundenen Zwischenträger an der raumseiti-
gen Lichtaustrittsfläche (13) Querstege analog den
Koppel-Stegteilen (32) der Einzelmodule (33) bilden.
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